
 

 

Abwägung/ Würdigung 

der Stellungnahmen zum Verfahren 

 

 

 

B-Plan Nr. 16 - 3. Änderung “Gewerbegebiet Süd”; 

Frühzeitige Beteiligung TöB § 4 (1) BauGB 

 

 

 

Verfahrensträger: Stadt Schenefeld 



Stadt Schenefeld - B-Plan Nr. 16 - 3. Änderung “Gewerbegebiet Süd” - Stand: 22.11.2021 

2/37 

Institution: Stadt Pinneberg, BürgerBüro: Mustafa Badakshi 
ID: 1002, Datum: 17.05.2021 
  

Stellungnahme Abwägung/ Würdigung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

durch die 3. Änderung des Bebauungsplan Nr. 16 für das Gebiet "Gewerbegebiet Süd" Der 
Stadt Schenefeld sind keine Belange der Stadt Pinneberg berührt. 

Es werden keine Anregungen unsererseits abgegeben.  

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Mustafa Badakshi 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Institution: Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, Landwirtschaftskammer S.-H.: Thies Augustin 
ID: 1003, Datum: 11.05.2021 
  

Stellungnahme Abwägung/ Würdigung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu o. a. Bauleitplanung bestehen aus agrarstruktureller Sicht keine Anregungen oder 
Bedenken. 

Mit freundlichen Grüßen 

Thies Augustin 

Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein 

Abteilung 2 

Grüner Kamp 15 – 17 

24768 Rendsburg 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Telefon:  04331 – 94 53 172 

E-Mail: taugustin@lksh.de 

Institution: Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein, Keine Abteilung: Stefan Strunck 
ID: 1001, Datum: 05.05.2021 
  

Stellungnahme Abwägung/ Würdigung 

B-Plan Nr. 16 - 3. Änderung "Gewerbegebiet Süd" 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für Ihre Mitteilung! 

Es bestehen für die in „BOB-SH“ eingestellten Pläne aus Sicht der Landesvermessung und 
des Liegenschaftskatasters keine Bedenken, insofern meldet das Landesamt für Vermessung 
und Geoinformation Schleswig-Holstein (LVermGeo SH) Fehlanzeige. 

Diese Mitteilung stellt keine Vorprüfung für eine Richtigkeitsbescheinigung dar. 

Allgemeine Hinweise: 

Es wird auf den Schutz von Vermessungsmarken nach § 8 sowie auf den Schutz von 
Grenzmarken nach § 18 Abs. 5 aufgrund des Gesetzes über die Landesvermessung und das 
Liegenschaftskataster (Vermessungs- und Katastergesetz – VermKatG) vom 12.05.2004 
(GVOBl. Schl.-H. S. 128) hingewiesen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Stefan Strunck 

Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein 

Dezernatsleitung 22 – AFIS, SAPOS, TOP-Info-Systeme, Gebietstopographie 

Mercatorstraße 1 
24106 KielTelefon: 0431 383 – 2124 
Telefax: 0431 383 – 2099 

E-Mail: Stefan.Strunck@LVermGeo.landsh.de 

Die allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Institution: Kampfmittelräumdienst SH, Keine Abteilung: Karla Lietz 
ID: 1000, Datum: 05.05.2021 
  

Stellungnahme Abwägung/ Würdigung 

In der o. a. Gemeinde/Stadt sind Kampfmittel nicht auszuschließen. 

Vor Beginn von Tiefbaumaßnahmen wie z. B. Baugruben/Kanalisation/Gas/Wasser/Strom und 
Straßenbau ist die o. a. Fläche/Trasse gem. Kampfmittelverordnung des Landes Schleswig-
Holstein auf Kampfmittel untersuchen zu lassen. 

Die Untersuchung wird auf Antrag durch das 

                               Landeskriminalamt 

Dezernat 33, Sachgebiet 331 

Mühlenweg 166 

24116 Kiel 

durchgeführt. 

Bitte weisen Sie die Bauträger darauf hin, dass sie sich frühzeitig mit dem 
Kampfmittelräumdienst in Verbindung setzen sollten, damit Sondier- und Räummaßnahmen in 
die Baumaßnahmen einbezogen werden können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein entsprechender Hinweis wird in die Begründung aufgenommen. 
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Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein 

Brockdorff-Rantzau-Str. 70, 24837 Schleswig 

Stellungnahme Abwägung/ Würdigung 

Sehr geehrte Frau Meyer, 
wir können zurzeit keine Auswirkungen auf archäologische 
Kulturdenkmale gem. § 2 (2) DSchG in der Neufassung vom 
30.12.2014 durch die Umsetzung der vorliegenden Planung 
feststellen. Daher haben wir keine Bedenken und stimmen den 
vorliegenden Planunterlagen zu. 
Darüber hinaus verweisen wir auf § 15 DSchG: Wer Kulturdenkmale 
entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die 
Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die 
Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigen- 
tümer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des 
Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder 
den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt 
haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die 
übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und 
die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne 
erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen 
kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier 
Wochen seit der Mitteilung. 
Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch 
dingliche Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbungen in der 
natürlichen Bodenbeschaffenheit. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Mit freundlichen Grüßen 
Kerstin Orlowski 

 

Ein entsprechender Hinweis wird in die Begründung aufgenommen. 
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Institution: Hamburger Verkehrsverbund GmbH, Bereich Schienenverkehr/Planung: Tilo Langpap 
ID: 1007, Datum: 20.05.2021 
  

Stellungnahme Begründung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Ausweisungen der o.g. Planung werden von uns abgelehnt, weil sie den Betrieb und die 
zwingend notwendige bauliche und technische Weiterentwicklung des VHH-Betriebshofes 
Schenefeld ausschließen. Dieser Betriebshof und sein Ausbau sind jedoch für den HVV-
Busverkehr im Hamburger Westen und im Kreis Pinneberg heute und in Zukunft 
unverzichtbar. 

Die zukünftigen Anforderungen an den Betriebshof und seinen Standort werden durch die 
übergeordneten und unbestrittenen politischen Ziele „Klimaschutz“ und „Mobilitätswende“ 
definiert. Teil der Mobilitätswende ist ein massiver Ausbau des ÖPNV-Leistungsangebotes, 
auch und gerade im Busverkehr. Damit einher geht eine signifikante Erhöhung der 
Fahrzeugzahl, aus der ein entsprechender Bedarf an Betriebshoffläche resultiert. Zur 
Erreichung der Klimaschutzziele ist die Umstellung auf Elektrobusse bereits im Gange. 
Dazu muss der VHH-Betriebshof Schenefeld bis 2025 zu einem Elektrobusbetriebshof um- 
und ausgebaut werden. Für beide Ziele sind alle VHH-eigenen Flächen in beiden B-Plan-
Gebieten zwingend erforderlich. 

Da uns eine quantitativ, qualitativ und zeitlich gleichwertige Alternative zum heutigen 
Betriebshof und seinen Erweiterungsflächen nicht bekannt ist, halten die Ausweisungen der 
o.g. Planung einer sachlichen Abwägung zwischen den konkurrierenden Planungen von 
Stadt und VHH u.E. nicht stand. Für den Technologiepark stehen, eben im Gegensatz zum 
VHH-Betriebshof, alternative Flächen zur Verfügung, z.B. Fläche B der 
Variantenbetrachtung in der F-Plan-Änderung. 

Wir fordern die Stadt Schenefeld deshalb auf, von ihren Planungen für einen 
Technologiepark auf diesen Flächen abzusehen und die aktuellen Veränderungssperren 
aufzuheben, die den bereits beantragten Baugenehmigungen für die VHH entgegenstehen. 

 

Die Entwicklung eines leistungsfähigen Betriebshofes für die VHH GmbH ist im 
planerischen Interesse der Stadt Schenefeld. Die Stadt hat der VHH GmbH 
ausreichend dimensionierte Flächen zur Entwicklung eines leistungs- und 
zukunftsfähigen Busbetriebshofs am Standort Schenefeld angeboten. Diese 
Projektentwicklung am Standort Sandstückenweg/ Hasselbinnen konnte 
zwischen der VHH GmbH und der Stadt Schenefeld nicht erfolgreich betrieben 
werden. Eine zukunftsfähige Entwicklung ist an diesem Standort zwischen 
Sandstückenweg und Hasselbinnen (Fläche B) jedoch nach wie vor denkbar, 
da die Fläche noch zur Verfügung steht. Dieser Standort (Fläche B) ist auch 
unter verkehrsplanerischen und Klimaschutz Gesichtspunkten positiv zu 
bewerten, da durch die Nähe des Standortes zum Einsatzpunkt der Busse am 
Schenefelder Platz die Rüstzeiten optimiert und damit die Leerfahrten minimiert 
werden können. Auch Überliegerbereiche im zentralen Umsteigebereich 
Schenefelder Platz könnten so entlastet werden. Eine Versiegelung der Fläche 
am Standort B für einen Busbetriebshof käme auch dem Umgang mit dem 
Schutzgut Boden in diesem Bereich sehr entgegen, da die Fläche durch die 
Altablagerungen vorbelastet ist. 

Für die Entwicklung der Flächen südlich des Osterbrooksweges im 
Geltungsbereich dieses B- Planes verfolgt die Stadt Schenefeld mit den in den 
Aufstellungsbeschlüssen geänderten Planungszielen jedoch stadtplanerisch 
das Ziel, klassische Gewerbe- aber auch Sondergebietsnutzer anzusiedeln und 
die Bereiche durch neues Planungsrecht entsprechend zu entwickeln. Es 
bestehen Chancen technologieorientiertes Gewerbe anzusiedeln. Im Prinzip 
sind z. B. die Gesellschafter der European XFEL GmbH an der Möglichkeit 
interessiert, Repräsentanzen oder sogar Produktionsstandorte in Schenefeld 
zu eröffnen, um so vor allem die Kooperation mit langjährigen Partnern zu 
unterstützen. Dies wird auch als Gelegenheit gesehen, eine direkte Vertretung 
für Geschäfte in Deutschland oder Europa im Wissenschafts- oder High-Tech-
Bereich zu haben. Die Planungsinitiative Schenefelds zur Aufstellung des B- 
Planes, Möglichkeiten einer Ansiedlung zu unterstützen, könnte eine weitere 
Diskussion der European XFEL Gesellschafter in diese Richtung fördern. Auch 
angesichts der räumlichen Nähe zum Standort des Unternehmens XFEL eignet 
sich der durch die 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 16 geplante Standort, 
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eine Sondergebietsfläche für Technologieunternehmen auszuweisen, 
besonders und auch besser als die von Seiten des Einwenders genannte 
Fläche B. 

Institution: Kreis Pinneberg, Team 40 Regionalplanung und Europa: Hartmut Teichmann 
ID: 1006, Datum: 20.05.2021 
Angehängte Dateien: Stellungnahme - Bauordnung - Sch_BP_016_03Ae_4.1.pdf, Stellungnahme - Brandschutz - Sch_BP_016_03Ae_4.1.pdf, Stellungnahme - 
Umwelt - Sch_BP_016_03Ae_4.1.pdf 

Stellungnahme Begründung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

anbei die Gesamtstellungnahme des Kreises Pinneberg. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ann-Cathrin Langhinrichs 

 

 

___ 
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Der Hinweis zu den fehlenden Erweiterungsmöglichkeiten wurde insofern 
berücksichtigt, dass Teilflächen als klassische Gewerbegebiete zur Sicherung 
und Weiterentwicklung festgesetzt werden sollen und in einigen Teilbereichen 
des Sondergebietes Betrieben die Möglichkeit zur Fortentwicklung des 
Gewerbes gegeben werden soll. 

 

Nach den landesrechtlichen Regelungen des § 84 Abs. 1 Nr. 8 LBO steht der 
Erlass einer Satzung im Ermessen der Stadt Schenefeld. Diese plant die 
Erarbeitung einer Stellplatzsatzung. Bis zum Inkrafttreten dieser Satzung 
richtet sich die Errichtung der Stellplätze nach den allgemeinen Regelungen 
der Landesbauordnung.  
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Das Löschwassernetz/ die Löschwasserversorgung wird ggf. im Zuge von 
Erschließungsmaßnahmen im Bestand ergänzt. 
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Der Hinweis auf die Entbehrlichkeit von Gefahrerforschungen und vertieften 
Untersuchungen wird zur Kenntnis genommen. 
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Der Hinweis auf die Notwendigkeit zur Festsetzung von Gründächern im 
Textteil B wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Hinweis auf auswasch- auslaugbare Materialien werden in die Begründung mit 
aufgenommen. Im Übrigen wird auf die einschlägigen Gesetze im Hinblick auf 
die Planung von Gebäuden und bei der späteren Umsetzung des B- Planes 
hingewiesen. 
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Im Rahmen der Planung wurde ein Fachbeitrag für die Ableitung des 
Niederschlagswassers erarbeitet. (Waack und Dähn, Norderstedt - 26. August 
2021). Die relevanten Erkenntnisse wurden in die Planung (Festsetzungen und 
Begründung) integriert. 

 

 

 

 

Die Hinweise der unteren Naturschutzbehörde (uNB) wurden bei der 
Erarbeitung der textlichen Festsetzungen (Teil B) beachtet. 

Bei in Zukunft unbeeinträchtigten Knicks werden die entsprechenden 
Abstandsvorgaben eingehalten. Beeinträchtigte Knicks sind im 
Geltungsbereich nicht vorhanden bzw. werden soweit notwendig ausgeglichen. 

Der Hinweis zu Fassadenbegrünungen wird in die textlichen Festsetzungen 
(Teil B) übernommen. 

 

 

 

 

Eine schalltechnische Untersuchung wurde erarbeitet (LAIRM Consult, 
Bargteheide - 27. August 2021). Die relevanten Erkenntnisse wurden in die 
Planung (Festsetzungen und Begründung) integriert. 
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Institution: SHNG Netzcenter Uetersen, Netzcenter Uetersen: Stefan Fritz 
ID: 1005, Datum: 19.05.2021 
  

Stellungnahme Begründung 

Gegen die 3. Änderung "Gewerbegebiet Süd" B-Plan Nr. 16 besteht aus Sicht der 
Schleswig-Holstein-Netz keine grundsätzlichen Bedenken. Vorsorglich weisen wir darauf 
hin, dass sich im beplanten Gebiet Versorgungsleitungen der Schleswig-Holstein-Netz 
befinden. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Gemeinde Rellingen 

Stellungnahme Abwägung/ Würdigung 

Sehr geehrte Frau Meyer, 

 

durch die 3. Änderung des Bebauungsplan Nr. 16 für das Gebiet "Gewerbegebiet Süd" 
der Stadt Schenefeld werden die Belange der Gemeinde Rellingen nicht berührt. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Deborah Tzschaschel  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 



Stadt Schenefeld - B-Plan Nr. 16 - 3. Änderung “Gewerbegebiet Süd” - Stand: 22.11.2021 

15/37 

BUND Schleswig Holstein, Lorentzendamm 16, 24103 Kiel 

Stellungnahme Abwägung/ Würdigung 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Legenden wurden selbstverständlich ergänzt.  
 
Im Planungsverfahren wurden die vorgetragenen Hinweise geprüft und 
folgende Vorschläge übernommen: 

- Festsetzung von Dach – und Fassadenbegrünungen  
- Eine naturnahe Oberflächenwasserentsorgung (soweit 

hydrogeologisch möglich). Einwände dahingehend geprüft, 
welcheb neben dem ohnehin gesicherten Bestandsschutz auch 
Erweiterungen möglich sein sollen. 

 
Naturnahe Freiflächen können nur reduziert entstehen, da die Grundstücke 
teilweise sehr dicht bebaut werden. Für Blühwiesen stehen keine 
ausreichend großen Flächen zur Verfügung. Die Stadt wird jedoch über 
Festsetzungen im Textteil B versuchen Maßnahmen zur Verbesserung des 
Kleinklimas anzuregen und umzusetzen. 
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Der GRZ soll auf 0,65 bzw. in anderen Teilen auf 0,55  reduziert werden, 
der Gesamtversiegelungsgrad wird jedoch durch eine textliche Festsetzung 
begrenzt. Gerade für diese Gelände ergeben sich auf Grund der Lage in 
der Nähe des XFEL und durch die geologischen Gegebenheiten gute 
Bebauungsmöglichkeiten. Zum Ausgleich werden insbesondere die 
vorhandenen Grünstrukturen aus Bäumen und des Knicks durch 
entsprechende Abstandsregelungen zukünftig besser geschützt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Infrastruktur ist bereits weitestgehend vorhanden.  Eine klassische 
Erschließung ist für dieses Projekt nicht mehr erforderlich. Insofern 
scheiden Förderungen voraussichtlich aus. 
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Im Rahmen der Planung wurde ein Fachbeitrag für die Ableitung des 
Niederschlagswassers erarbeitet. (Waack und Dähn, Norderstedt - 26. 
August 2021). Die relevanten Erkenntnisse wurden in die Planung 
(Festsetzungen und Begründung) integriert. 
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LLUR, Außenstelle Südwest, 25509 Itzehoe 

Stellungnahme Abwägung/ Würdigung 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stadt Schenefeld hat eine Schallimmissionsschutzsprognose sowie 
ein Gutachten zur Beurteilung von Luftschadstoffimmissionen in Auftrag 
gegeben. Die Ergebnisse werden in die Festsetzungen Eingang finden 
und in der Begründung erläutert. 
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VCD Nord, Nernstweg 32-34, 22765 Hamburg 

Stellungnahme Abwägung/ Würdigung 

Sehr geehrte Frau Küchenhof, liebe Mitarbeitenden der Fachabteilung, 

 

der VCD Nord möchte hiermit zum Flächennutzungsplanänderung (36. Änderung) im 

Parallelverfahren zu den Bebauungsplanänderungen (Nr. 16, Gewerbegebiet Süd, 3. 
Änderung, und Nr. 37, Blankeneser Chaussee, 3. Änderung) zur Entwicklung eines 

Technologieparks Stellung nehmen: 

 

Den vorliegenden Unterlagen haben wir entnommen, dass der auf den nunmehr zur 

Überplanung vorgesehenen Flächen von der VHH geplante notwendige 

Elektrobusbetriebshof nebst Ladeinfrastruktur zur Versorgung des Hamburger 

Westens, des Kreises Pinneberg und Umgebung nicht verwirklicht werden kann und 

gegebenenfalls der Standort in Schenefeld in Gefahr ist. Wir haben uns sowohl mit 

der VHH als auch mit dem Fraktionsvorsitzenden der Grünen ausgetauscht - und 

gegenteilige Meinungen vernommen. Als Verband der Verkehrswende liegt uns der 
elektrische ÖPNV sehr am Herzen. Die jetzige Situation ist für alle Beteiligten 

schwierig. Zur Umsetzung der Klimaziele ist es erforderlich, dass der Betriebshof bis 

Ende 2025 fertiggestellt und betriebsfähig ist. Die Mittel zur Umsetzung der 

Baumaßnahmen stehen laut VHH zur Verfügung. Die Planungen der VHH 

berücksichtigen offenbar auch die in den jetzigen Planunterlagen angesprochenen 

Knicks bzw. archäologischen Funde. 

 

Aus Sicht des VCD Nord muss schnell ein Kompromiss gefunden werden. Gibt es nicht 

nach Corona und mit den verschärften Klimavorgaben neue Voraussetzungen? 

Braucht es jetzt noch ein zusätzliches Hotel? Können die Busse auf der 
Erweiterungsfläche nicht unterirdisch in einer Garage abgestellt werden? Die Züricher 

Verkehrsbetriebe machen es vor wie es gehen kann. Dann könnte darüber der 

Technologiepark viel einfacher erweitert werden - vielleicht sogar mit einem 

Forschungsbereich zum Thema Mobilität / Energieversorgung. Oder kann die Stadt 

Hamburg die Kosten für die Sanierung der ehemaligen Deponiefläche nicht 

 

Die Entwicklung eines leistungsfähigen Betriebshofes für die VHH ist im 
planerischen Interesse der Stadt Schenefeld. Die Stadt hat der VHH GmbH 
ausreichend dimensionierte Flächen zur Entwicklung eines leistungs- und 
zukunftsfähigen Busbetriebshofs am Standort Schenefeld angeboten. 
Diese Projektentwicklung am Standort Sandstückenweg/ Hasselbinnen 
konnte zwischen der VHH GmbH und der Stadt Schenefeld nicht erfolgreich 
betrieben werden. Eine zukunftsfähige Entwicklung ist an diesem Standort 
zwischen Sandstückenweg und Hasselbinnen (Fläche B) jedoch nach wie 
vor denkbar, da die Fläche noch zur Verfügung steht.  

Dieser Standort (Fläche B) ist auch unter Klimaschutzgesichtspunkten 
optimal geeignet, da eine Verbesserung im Hinblick auf die Einsatzorte der 
Busse (z.B. Schenefelder Platz) erreicht werden kann. Gleichzeitig würde 
eine belastete Fläche durch die Nutzung als Busbetriebshof versiegelt. 
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vollständig übernehmen? Könnte dann noch ein Tausch der Grundstücke vereinbart 

werden.  

 

Da die VHH ja fast vollständig der Stadt Hamburg gehören und die Busse überwiegend 

dort verkehren, sollte die Stadt Schenefeld bei einem Kompromiss - egal wie der nun 

ausfällt - auch einen besseren ÖPNV fordern, der in einem Letter auf Intent 

festgehalten werden könnte. Warum gibt es nicht schon zum Dezember zumindest in 

der Hauptverkehrszeit Expressbusse - ohne Halt zur nächsten S-Bahn-Station? Warum 

wird die X3-Linie nach nach Schenefeld verlängert? Wie Sie sicher wissen ist Martin 

Bill nicht nur im Aufsichtsrat der VHH sondern auch im HVV. Sie sind doch in einer 
guten Position - holen Sie für die Verkehrswende viel heraus! 

 

Als Teilnehmer des Dialogforums rund um den Bahnhof Altona wissen wir als VCD 

Nord, dass eine S 32 sich durch die Idee des "Ferlemanntunnels" erheblich verzögern 

könnte. Ferner wird vermutlich die Achse der Luruper Hauptstraße / Chaussee kaum 

bis gar nicht berücksichtigt werden können, wenn der neue Fernbahnhof angebunden 

werden soll. Daher könnte ein neuer E-Bus-Bertriebshof, der auch - optional für einen 

Stadtbahnbetrieb erweiterbar - eine interessante Lösung sein. Sie könnten einen 

Schienenanschluss fordern - und stellen gleich die Abstellanlage und notwendige 

Werkstatt zur Verfügung. Und die VHH könnten das mit entsprechenden Partnern 
umsetzen. Daher fragen wir uns, warum ein neues Depot nicht auf den Freiflächen 

entlang der Altonaer Chaussee errichtet werden darf? Ist dort ein 

Landschaftsschutzgebiet oder will der Eigentümer seine Flächen nicht bereitstellen? 

Als Außenstehende wissen wir das leider nicht und auch die beiden o.g. 

Ansprechpartner konnten uns dies nicht genau erläutern. Ferner ist uns leider nicht 

bekannt, ob es am neuen Standort eine Hochspannungsleitung für das Laden der 

ganzen Busse gibt. Als Alternative regen wir zumindest für einen Teil der Busse den 

Hybrid-Obus an. Dieses System ist offenbar bei den Grünen in Schenefeld auch auf 

der Agenda. Die VHH hat das wohl damals auch befürwortet ist dann aber von der 

Hamburger Politik ausgebremst worden. Neben Stadtbahnen befürworten wir als 
VCD 18- und 25 m-E-Busse, die auf Teilstrecken während der Fahrt unter 

Oberleitungen aufladen.   
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Sollte ein Standort für das neue Depot nicht in Schenefeld möglich sein, hätte das 

negative Auswirkungen für Schenefeld. Derzeit wohnen ja auch viele Busfahrende bei 

Ihnen in der Gemeinde und zahlen dort ihre Steuern. Durch die bisher nicht so gute 

ÖPNV-Anbindung ist Schenefeld nicht so attraktiv wie es sein könnte. Sehr gern 

unterstützen wir Sie, wenn Sie auf uns zu kommen. Oben haben Sie ja einige Ideen 

lesen können. 

 

Erlauben Sie uns bitte noch einige Feststellungen aber auch einige damit verbundene 

Fragen: 
Die 13 Standorte der VHH bilden einen Gürtel um die Hansestadt. Von hier aus 

starten die Busse der VHH zu ihren Fahrten im Hamburger Stadtgebiet und den 

Umlandkreisen innerhalb des HVV. Einer dieser Standorte ist Schenefeld. Die jetzt 

bekanntgemachten Planungen der Stadt Schenefeld beziehen sich ganz überwiegend 

auf Flächen, die im Eigentum der VHH stehen. Auf diesen Flächen befindet sich zum 

einen der aktuelle Busbetriebshof. Zum anderen sind es die in den 

bekanntgemachten Planunterlagen als Brachflächen bezeichneten Bereiche, welche 

die VHH 2018 erworben haben, dort den notwendigen Aus-und Neubau des 

Betriebshofs für die nach und nach anzuschaffenden Elektrobusse mit der 

notwendigen Ladeinfrastruktur umzusetzen. Alle Bauanträge wurden bereits 2018 
beim Kreis zur Genehmigung eingereicht.  

 

Die mit den Bebauungsplänen angestrebten Ziele könnten doch bereits in 

ausreichendem Umfang im bestehenden Gewerbegebiet ohne Planänderung 

umgesetzt werden, oder nicht? Die privaten Eigentümer könnten dann selbst steuern, 

wann und welche Nutzung sie auf ihren Eigentumsflächen wollen. Voraussetzung für 

eine entsprechende Nachfrage von Technologienutzungen wäre aber wohl zunächst 

einmal, dass der dafür zwingend erforderliche Glasfasernetzausbau erfolgte. Wie weit 

ist hierzu der Stand?  

 
Könnte der geplante Technologiepark nicht auf den bestehenden Flächen (über 5,5 ha 

groß) in nur 750 m Entfernung vom XFEL Campus entstehen? Und wenn dies nicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Flächen südlich des Osterbrookswegs sind optimal für die beabsichtigte 
Nutzung als Technologiepark geeignet, da z.B. die TELEKOM aktuell die 
Verstärkung der technischen Infrastruktur durch einen Glasfaserausbau 
vornimmt. Die Stadt hält daher auf einem Großteil der Flächen an dem 
Planungsziel eines Technologieparks fest. 
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gewünscht ist, wäre eine Fläche für den Betriebshof an der Altonaer Chaussee in 

Verbindung mit einem neuen ZOB am Stadtzentrum Schenefeld nicht eine Vision für 

die zweite Hälfte der 20er Jahre? Mittelfristig werden sowieso die Fahrgäste vor ihrer 

Tür mit einem selbstfahrenden Kleinbus abgeholt und zur nächsten 

Schienenanbindung gebracht. Wollen Sie noch Jahrzehnt auf einen S-Bahn-Tunnel 

warten? Wir der einen volkswirtschaftlichen Nutzen haben? Wieviel CO2 entsteht 

beim Bau dieses Tunnels?  

 

Zusammen gefasst bedeutet das für den VCD Nord: Nach unserer Kenntnis verhindert 

die Planung die Umsetzung der bereits im Genehmigungsverfahren befindlichen 
konkreten Baumaßnahmen der VHH für einen Elektrobusbetriebshof mit 

entsprechender Ladeinfrastruktur im Hamburger Westen / Kreis Pinneberg. Nach 

unserem Verständnis muss ein entsprechender Elektrobusbetriebshof bis 2025 

fertiggestellt und funktionsfähig sein. Durch die Planung der Stadt Schenefeld können 

daher gefährdet werden: 

 

* Die Erreichung der Klimaziele durch den notwendigen Busflottenumbau im 

Nahverkehr. 

 

* Die Sicherung des Betriebsstandortes der VHH in Schenefeld. 
 

* Die klimaneutrale Nahverkehrsversorgung im Westen Hamburgs / Kreis 

Pinneberg und Umgebung. 

 

Wir regen an zu prüfen, ob das Ziel eines Technologieparks in Schenefeld nicht auf 

anderem Wege erreicht werden kann, z.B. 

 

* bereits im ausreichenden Maße mit den vorhandenen 

Gewerbegebietsausweisungen, wenn die notwendige technische Infrastruktur (z.B. 

Glasfasernetzausbau) für die Ansiedlung von technologienahen Nutzungen durch die 
Stadt Schenefeld vorangetrieben wird, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stadt Schenefeld möchte ebenfalls die Ziele, die mit den 
einschlägigen Klimaschutz- und Klimaanpassungsgesetzen verbunden 
sind, unterstützen. Sie hat daher bereits ab 2016 die Suche und das 
Anliegen der VHH-GmbH aufgenommen, um einen geeigneten Standort 
zu finden, der geeignet ist, die VHH GmbH bei der Umstellung auf E-
Mobilität zu unterstützen. Die Stadt Schenefeld hat der VHH GmbH hierfür 
einen leistungs- und zukunftsfähigen Standort vorgeschlagen, der zudem 
auch erweiterungsfähig wäre. (Fläche B) 
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* auf den in der Kurzbegründung zur Flächennutzungsplanänderung als Flächen 

B bezeichneten Flächen im städtischen Eigentum mit der erforderlichen städtischen 

Steuerung der Ansiedlungen. 

 

Für einen Dialog stehen wir Ihnen, Frau Küchenhof, Ihrer Verwaltung, aber auch gern 

der Politik zur Verfügung...und vielleicht können wir auch als Schlichter auftreten.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Alexander Montana 

Vorstandsmitglied VCD Nord 

Nernstweg 32-34 

22765 Hamburg 
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VDV Nord Landesgruppe Nord, Auguste-Viktoria-Str. 24, 24103 Kiel 

Stellungnahme Abwägung/ Würdigung 

 

 

Die Entwicklung eines leistungsfähigen Betriebshofes für die VHH ist im 
planerischen Interesse der Stadt Schenefeld. Die Stadt hat der VHH GmbH 
ausreichend dimensionierte Flächen zur Entwicklung eines leistungs- und 
zukunftsfähigen Busbetriebshofs am Standort Schenefeld angeboten. 
Diese Projektentwicklung am Standort Sandstückenweg/ Hasselbinnen 
konnte zwischen der VHH GmbH und der Stadt Schenefeld nicht erfolgreich 
betrieben werden. Eine zukunftsfähige Entwicklung ist an diesem Standort 
zwischen Sandstückenweg und Hasselbinnen (Fläche B) jedoch nach wie 
vor denkbar, da über die Fläche (planungsrechtlich) noch nicht verfügt 
wurde.  

Dieser Standort (Fläche B) ist auch unter Klimaschutzgesichtspunkten 
optimal geeignet, da eine Verbesserung im Hinblick auf die Einsatzorte der 
Busse (z.B. Schenefelder Platz) erreicht werden kann. Gleichzeitig würde 
eine belastete Fläche durch die Nutzung als Busbetriebshof versiegelt. 

 

 

 

Die Flächen südlich des Osterbrookswegs sind optimal für die beabsichtigte 
Nutzung als Technologiepark geeignet, da z.B. die TELEKOM aktuell die 
Verstärkung der technischen Infrastruktur durch einen Glasfaserausbau 
vornimmt. Die Stadt hält daher auf einem Großteil der Flächen an dem 
Planungsziel eines Technologieparks fest. 
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Handwerkskammer Lübeck, Breite Str. 10-12, 23552 Lübeck 

Stellungnahme Abwägung/ Würdigung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

nach Erhalt weiterer Unterlagen und Informationen müssen wir unsere am 

07.05.2021 erteilte Stellungnahme korrigieren. Es ergeben sich jetzt doch erhebliche 

Bedenken gegen die Ausweisung als Sondergebiet für forschungs- und 

technologieorientiertes Gewerbe, die wir im Folgenden weiter erläutern möchten. 

 

Zurzeit befinden sich mehrere dem Handwerk zugehörige Betriebe im 

Planungsgebiet, die wohl alle nicht unter die neue Ausrichtung als Technologiepark 

fallen. Die Betriebe sind größtenteils langjährig ansässig, haben verschiedenste 

Investitionen getätigt, sind am Standort gewachsen und wollen dies auch weiterhin 
tun. Ein Bestandsschutz, der weitere notwendige Vergrößerungen, betriebliche 

Der Stellungnahme wird gefolgt. 
 
Im Planungsverfahren wurden die vorgetragenen Einwände dahingehend 
geprüft, ob neben dem ohnehin gesicherten Bestandsschutz auch 
Erweiterungen möglich sein sollen. 
 
Die Stadt hat die Planungsziele neu formuliert und wird in einem Teil des 
Geltungsbereiches nunmehr zur Sicherung und Weiterentwicklung des 
Gewerbestandortes Schenefelds durch Festsetzung die Konsolidierung für 
klassische Gewerbebetriebe innerhalb von GE-Flächen ermöglichen. 
 
Die Flächen sind kleinräumig strukturiert und von teilweise geringerer 
Grundstückstiefe, so dass eine derartige Festsetzung auch auf Grund der 
vorhandenen Bebauungsstrukturen städtebaulich sinnvoll ist. 
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Veränderungen und Integration weiterer Geschäftsfelder sowie Investitionen 

unterbindet, ist nicht ausreichend, um den Fortbestand und die 

Wettbewerbsfähigkeit der ansässigen Handwerksbetriebe zu sichern. 

 

 Ebenso kann ein Hoffen auf etwaige Ausnahmegenehmigungen nicht als 

ausreichende wirtschaftliche Grundlage gelten. Auch bei einem nicht gewollten 

Verkauf der Grundstücke wären die Eigentümer massiv eingeschränkt und es kämen 

hohe Entschädigungskosten auf die Stadt zu. 

 

 Sollten die Betriebe zur „Verkleinerung“,  Verlagerung, Abwanderung oder Aufgabe 
gezwungen werden, hätte dies gravierende betriebliche Folgen für die Sicherung 

vorhandener und Schaffung weiterer Arbeits- und Ausbildungsplätze. Mittelbar hätte 

dies auch negative Auswirkungen für die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt und 

damit für die ganze Region, aber letztlich auch für jeden Einwohner von Schenefeld. 

 

  

 

Falls die Pläne trotzdem in dieser Weise fortgeführt würden, ist damit zu rechnen, 

dass die betroffenen Betriebe sich gerichtlich zur Wehr setzen, was jahrelange 

Prozesse und entsprechende Planungsstopps oder zumindest –behinderungen nach 
sich zöge. 

 

 Ob der gewünschte Technologiepark zustande käme, bleibt zumindest für den 

mittelfristig angestrebten Zeitraum fraglich, da zurzeit wohl nur wenige freie Flächen 

vorhanden sind und die anderen Betriebsinhaber gar nicht verkaufen wollen. Die 

angesprochenen Forschungs- und Technologiebetriebe sind allerdings heute schon in 

dem Gewerbegebiet zulässig und könnten sich auf freien Flächen ansiedeln. 

Nutzungskonflikte müssen dabei jedoch berücksichtigt werden, damit den bereits 

vorhandenen Betrieben, deren Bestandspflege eigentlich Ziel einer Kommune sein 

sollte, nicht wieder neue Schwierigkeiten entstehen. 
 

Diese Stabilisierung von Gewerbebetrieben ist außerdem durch die 
Fortentwicklung von Gewerbebetrieben innerhalb von SO-Gebieten 
zukünftig möglich. Hier wird es neben dem Bestandsschutz auch die 
Möglichkeit geben, den Gewerbebetrieb zu erweitern. 
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 Die Handwerkskammer Lübeck erwartet eine entsprechende Berücksichtigung der 

Belange der bereits ansässigen Betriebe. 

 

Mit freundlichen Grüßen   

Holger Lohmann   

Technische Beratung   
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IHK Kiel, Geschäftsstelle Elmshorn, Kaltenweide 6, 352235 Elmshorn 

Stellungnahme Abwägung/ Würdigung 

 

Der Stellungnahme wird gefolgt. 
 
Im Planungsverfahren wurden die vorgetragenen Einwände dahingehend 
geprüft, ob neben dem ohnehin gesicherten Bestandsschutz auch 
Erweiterungen möglich sein sollen. 
 
Die Stadt hat die Planungsziele neu formuliert und wird in einem Teil des 
Geltungsbereiches nunmehr zur Sicherung und Weiterentwicklung des 
Gewerbestandortes Schenefelds durch Festsetzung die Konsolidierung für 
klassische Gewerbebetriebe innerhalb von GE-Flächen ermöglichen. 
 
Die Flächen sind kleinräumig strukturiert und von teilweise geringerer 
Grundstückstiefe, so dass eine derartige Festsetzung auch auf Grund der 
vorhandenen Bebauungsstrukturen städtebaulich sinnvoll ist. 
 
Diese Stabilisierung von Gewerbebetrieben ist außerdem durch die 
Fortentwicklung von Gewerbebetrieben innerhalb von SO-Gebieten 
zukünftig möglich. Hier wird es neben dem Bestandsschutz auch die 
Möglichkeit geben, den Gewerbebetrieb zu erweitern. 
 
 

 
Alle weiteren Flächen sollen, da sie auf Grund ihrer Größe und Struktur als 
Standort für technologieorientiertes Gewerbe gut geeignet sind, als SO-
Gebiet festgesetzt werden. 
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Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Verkehr und Mobilitätswende, Postfach 112109, 20421 Hamburg 

Stellungnahme Abwägung/ Würdigung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Entwicklung eines leistungsfähigen Betriebshofes für die VHH ist im 
planerischen Interesse der Stadt Schenefeld. Die Stadt hat der VHH GmbH 
ausreichend dimensionierte Flächen zur Entwicklung eines leistungs- und 
zukunftsfähigen Busbetriebshofs am Standort Schenefeld angeboten. 
Diese Projektentwicklung am Standort Sandstückenweg/ Hasselbinnen 
konnte zwischen der VHH GmbH und der Stadt Schenefeld nicht erfolgreich 
betrieben werden. Eine zukunftsfähige Entwicklung ist an diesem Standort 
zwischen Sandstückenweg und Hasselbinnen (Fläche B) jedoch nach wie 
vor denkbar, da die Fläche noch zur Verfügung steht.  

Dieser Standort (Fläche B) ist auch unter Klimaschutzgesichtspunkten 
optimal geeignet, da eine Verbesserung im Hinblick auf die Einsatzorte der 
Busse (z.B. Schenefelder Platz) erreicht werden kann. Gleichzeitig würde 
eine belastete Fläche durch die Nutzung als Busbetriebshof versiegelt. 
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Die Flächen südlich des Osterbrookswegs sind optimal für die beabsichtigte 
Nutzung als Technologiepark geeignet, da z.B. die TELEKOM aktuell die 
Verstärkung der technischen Infrastruktur durch einen Glasfaserausbau 
vornimmt. Die Stadt hält daher auf einem Großteil der Flächen an dem 
Planungsziel eines Technologieparks fest. 
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Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus, Postfach 71 28, 24171 Kiel 

Stellungnahme Abwägung/ Würdigung 
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Eine verkehrsplanerische Prognose (VTT, Seevetal– 2021) wurde 
erarbeitet, die Auswirkungen auf die Knotenpunkte des Osterbrooksweges 
mit der L 103 bzw. L 104 wurden analysiert und bewertet. Die Ergebnisse 
haben Eingang in die Bauleitplanung incl. der Begründung gefunden. 

 

Lichtsignaltechnische Fragen werden zu gegebener Zeit mit dem LBV-SH, 
Standort Itzehoe geklärt. 

 

 

 

 

Die Stadt Schenefeld möchte ebenfalls die Ziele, die mit der CVD 
verbunden sind, unterstützen. Sie hat daher bereits ab 2016 die Suche 
und das Anliegen der VHH-GmbH aufgenommen, um einen geeigneten 
Standort zu finden, der geeignet ist, die VHH GmbH bei der Umstellung 
auf E-Mobilität zu unterstützen. Die Stadt Schenefeld hat der VHH GmbH 
hierfür einen leistungs- und zukunftsfähigen Standort vorgeschlagen, der 
zudem auch erweiterungsfähig wäre. (Fläche B) 
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Ver.di Bezirk Pinneberg-Steinburg, Schulstraße 3, 25335 Elmshorn 

Stellungnahme Abwägung/ Würdigung 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Im Planungsverfahren 
wurden die vorgetragenen Einwände dahingehend geprüft, ob neben dem 
ohnehin gesicherten Bestandsschutz auch Erweiterungen möglich sein 
sollen.  
Die Stadt hat die Planungsziele neu formuliert und wird in einem Teil des 
Geltungsbereiches nunmehr zur Sicherung und Weiterentwicklung des 
Gewerbestandortes Schenefelds durch Festsetzung die Konsolidierung für 
klassische Gewerbebetriebe innerhalb von GE-Flächen ermöglichen. 
Dieses ist außerdem durch die Fortentwicklung von Gewerbebetrieben 
innerhalb von SO-Gebieten zukünftig möglich. Hier wird es neben dem 
Bestandsschutz auch die Möglichkeit geben, den Gewerbebetrieb zu 
erweitern. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Entwicklung eines leistungsfähigen Betriebshofes für die VHH ist im 
planerischen Interesse der Stadt Schenefeld. Die Stadt hat der VHH GmbH 
ausreichend dimensionierte Flächen zur Entwicklung eines leistungs- und 
zukunftsfähigen Busbetriebshofs am Standort Schenefeld angeboten. 
Diese Projektentwicklung am Standort Sandstückenweg/ Hasselbinnen 
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konnte zwischen der VHH GmbH und der Stadt Schenefeld nicht erfolgreich 
betrieben werden. Eine zukunftsfähige Entwicklung ist an diesem Standort 
zwischen Sandstückenweg und Hasselbinnen (Fläche B) jedoch nach wie 
vor denkbar, da die Fläche noch zur Verfügung steht.  

Dieser Standort (Fläche B) ist auch unter Klimaschutzgesichtspunkten 
optimal geeignet, da eine Verbesserung im Hinblick auf die Einsatzorte der 
Busse (z. B. Schenefelder Platz) erreicht werden kann. Insbesondere für 
Überlieger ergäben sich logistische Verbesserungen für die VHH GmbH. 
Gleichzeitig würde eine belastete Fläche durch die Nutzung als 
Busbetriebshof versiegelt. 

 

 

 

Klimaschutzaspekte werden im Rahmen der Aufstellung dieses B- Planes 
selbstverständlich berücksichtigt. 

 

Selbstverständlich hat die Stadt ein Interesse daran, dass ihre BürgerInnen 
und BewohnerInnen ein ausreichendes Angebot an qualifizierten 
Arbeitsplätzen vorfinden. Da die Stadt eine ausreichend dimensionierte 
Ersatzfläche angeboten hat, können die Arbeitsplätze vollumfänglich in 
Schenefeld erhalten bleiben. Da die Flächen am Standort B auch 
Erweiterungspotential beinhalten, bestünde dort für die VHH GmbH die 
Möglichkeit zusätzliche qualifizierte Arbeitskräfte anzusiedeln. 
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